
Gemeinderatssitzung 2023-12-12 – öffentlicher Teil 
 

Protokoll 
über die, am Dienstag den 12.12.2023,  

um 19.00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses 

ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES 
ÖFFENTLICHER TEIL 

 
Fraktion ÖVP: Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Jutta Polzer, StR, 

StR Markus Naber MA MSc, StR Susanne Stejskal, GR Gaby 
Schwarz, GR MR i.R. Kurt Heuböck, GR Ing. Jochen Pintar, 
GR Raffael Herzog, GR Josef Rothensteiner 

Fraktion GRÜNE: Vizebgm. Ingrid Burtscher, StR Philip Renner, GR Rudolf 
Mlinar, GR Christine Leininger, GR Felix Renner, GR Mag. 
Elisabeth Reinthaler MSc 

Fraktion SPÖ: StR Alfred Gruber, StR Reinhard Scheibelreiter, GR Dr. Peter 
Grosskopf, GR Ingeborg Holzer, GR Ing. Thomas Ded, GR 
Anton Strombach, GR Katharina Krenn 

Fraktion WIR: StR Wolfgang Kalchhauser, StR Maria Auer, GR DI Helmut 
Schoder, GR Günter Fahrner 

Fraktion FPÖ:  
 
 
Entschuldigt:   GR Manfred Hebenstreit (ÖVP), GR Ing. Manfred Woletz 

(WIR!), GR Michael Sigmund (GRÜNE), GR Nikolaus 
Niemeczek BSc (ÖVP), StR Thomas Tweraser (ÖVP),  

 StR DI Friedrich Brandstetter (ÖVP),  
 GR Anna-Leena Krischel bakk.phil (FPÖ) 
 

 
Unentschuldigt:  
Entschuldigt   
verspätet:  
 
Frühzeitig verlassen: GR Mag. Elisabeth Reinthaler MSc nach TOP 3,  
  GR Renner während Top 25 
Auskunftspersonen: DI Matthias Zawichowski 
Schriftführerin: Signe Berndt, Gregor Puschnig 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende: 22:23 Uhr 

 
Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen 
sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  
 
 

Es liegen 2 Dringlichkeitsanträge vor 
 

1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 12.12.2023 eingebracht von WIR! bezüglich der Sanierung des 
Dachs der Volksschule. 
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Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR 
Stimmenthaltungen: GR Rothensteiner, GR Heuböck, Vizebgm. Polzer,  
StR Stejskal, GR Mlinar, GR Leininger 
 
Mehrheitlich angenommen 
 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 25 statt.  
 
 

2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des 
Gemeinderates am 12.12.2023 eingebracht von WIR! bezüglich Pyrotechnik zu 
Silvester. 

 
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. 
 
Entscheidung:  
Dafür: einstimmig 

 
Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 25a statt.  

 
 

Folgende Tagesordnungspunkte werden abgesetzt: 
 
TOP 15 – Stauden- und Rosenbeet Radweg T.2.1. 
 
Tagesordnungspunkt 24 Gründung einer Genossenschaft EEG Pressbaum wird 
vorgezogen und nach Top 4 behandelt. 

 
 

Nunmehr wird in die Tagesordnung wie folgt eingegangen: 
 

 
Öffentlicher Teil 

1. Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 24.10.2023 

2. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Grosskopf) 

3. Beschluss: VA 2024 inkl. MFP und Dienstpostenplan (StR Naber MA MSc) 

4. Gebühren 2024 (StR Naber MA MSc) 

5. Funktionsdienstpostenverordnung der Stadtgemeinde Pressbaum ab 01.01.2024 

(Vizebgm. Polzer) 
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6. Ansuchen um Subvention: FF Rekawinkel (Vizebgm. Polzer)  

7. Verträge mit der Post AG – Postpartner (Vizebgm. Polzer) 

8. Nutzungsvereinbarung mit der FF Pressbaum (Vizebgm. Polzer)  

9. Beschaffung HLF Pressbaum (Vizebgm. Polzer) 

10. ÖBF Bestandsvertrag RW-Kanal Haitzawinkel (Vizebgm. Burtscher) 

11. STBA2 Tulln Sondernutzung für WVA Schwabendörfl (Vizebgm. Burtscher) 

12. Auftragsvergabe Straßenbeleuchtung Wartung 2024-2028 (Vizebgm. Burtscher) 

13. Auftragsvergabe Instandhaltung Straßenbeleuchtung (Vizebgm. Burtscher) 

14. Projekterweiterung Schwabendörfl (Vizebgm. Burtscher) 

15. Stauden- und Rosenbeet Radweg T.2.1. (GR Reinthaler) 

16. Namensänderung DI Siegl Raumplanung und Raumordnung (StR DI Brandstetter) 

17. Übernahme Wegparzelle EZ 291 (StR DI Brandstetter) 

18. EDV Verträge Canon Drucker (StR Tweraser) 

19. Subventionen (StR Tweraser) 

20. Mietvertrag Schaukästen Verschönerungsverein (StR Tweraser) 

21. Nachmittagsbetreuung VS Pressbaum (StR Stejskal) 

22. Bericht: Indexanpassung Essen Fa. Ströbel (StR Stejskal) 

23. Indexanpassung Miete Musikschule und Volksschule (StR Stejskal) 

24. Gründung einer Genossenschaft – EEG Pressbaum (GR Heuböck) 

25. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 

26. Berichte 

 
 
Zu Top 01 – Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzungen am 24.10.2023 
Es liegen keine Einwendung zum Protokoll vom 24.10.2023 vor. Somit ist das Protokoll 

genehmigt 
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Zu Top 02 – Bericht Prüfungsausschuss 
 

 P R O T O K O L L 
über die, am 21.11.2023 

im Sitzungssaal des Pressbaumer Rathauses 
abgehaltene 

Sitzung des Ausschusses für Kontrolle/Prüfungsausschuss 
 

Beginn: 17:00 Uhr 
Ende:    18:20 
 
Anwesend: Großkopf, Pintar, Leininger, Mlinar, Krischel, Rothensteiner,Fahrner,  
 
Entschuldigt:   
Unentschuldigt:  
 
Auskunftspersonen: Monika Tschebul  
 
Schriftführer: Krischel  
 
Zuhörerin:  
Der/die Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung, teilt mit, dass die Einladungen ordnungs-
gemäß erfolgt sind. Die Beschlussfähigkeit (mehr als die Hälfte der Mitglieder) ist gegeben.  
 

Tagesordnung  
1.Ungesagte Kassenprüfung 
Unterblieb wegen Krankenständen in der Finanzabteilung 
 
2.Prüfung des Haushaltsvoranschlag 2024 
2.1 Ergebnis- und Finanzierungshaushalt  
Im vorliegenden VA 2024 erhöht sich im Ergebnishaushalt der Abgang gegenüber dem NVA 
2023 von - 236.800 € auf -794.000 €. Im Finanzierungshaushalt soll sich aber der negative 
Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen von - 4,48 Mio. € auf -1,97 Mio. € verringern. Aller-
dings weist das Haushaltspotential unter Einrechnung eines angenommenen und sich angeb-
lich abzeichnenden Überschusses von 300.000 € im RA  2023 ein ausgeglichenes Ergebnis aus.  
Dieser aus dem NVA für 2023 nicht erkennbare Ausgleich ergibt sich durch die vom Land be-
kanntgegebene Steigerung der Ertragsanteile gegenüber dem NVA 2023 um 360.000 € auf 
8,06 Mio. €. Dabei ist das Ergebnis der laufenden Verhandlungen über den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern noch nicht berücksichtigt und soll in einem NVA 2024 berück-
sichtigt werden. 
 
Jedenfalls geht aus dem VA 2024 wie auch schon aus dem NVA 2023 eine ernste Finanzlage 
der Gemeinde hervor. Auch die Berechnungen der neuen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen 
(www.offenerhaushalt.at/quicktest) aus dem Voranschlag für 2024 ergibt sich in Bezug auf die 
Ertragskraft und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde bestätigen diese nicht 
positive Finanzsituation. 
 
 
2.2 Vergleich VA 2024 und NVA 2023 nach Budgetgruppen. 

http://www.offenerhaushalt.at/quicktest
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Bei den Budgetgruppen 0 (allg. Verwaltung) und 9 (Finanzwirtschaft) zeigt sich beim VA 2024 
im Vergleich zum NVA 2023 vor allem durch die Veranschlagung der 10%igen Personalkosten-
steigerung eine Verschlechterung des Nettoergebnisses  

- beim Stadtamt von -528.600 € auf -584.900 €  
- beim Bauamt von -363.100 € auf – 448.800 € und  
- bei der ges. Verwaltung der Finanzwirtschaft von -276.500 € auf -402.900 €  

Bei der Budgetgruppe 2 (Unterricht, Erziehung) verschlechtert sich das Nettoergebnis im VA 
2024 gegenüber dem NVA 2023 bei der Volksschule von -798.900 € auf - 844.500 € und bei 
der Mittelschule von -520.800 € auf -571.400 €. Beide Verschlechterungen werden durch die 
Erhöhung des Mietaufwands an die PKomm verursacht. Dieser Aufwand erhöht sich im VA 
2024 gegenüber dem NVA 2023 von 886.600 € auf 927.300 €.   
Der Prüfungsausschuss empfiehlt hier die Einbeziehung dieser Aufwandsentwicklung in den 
beabsichtigten Prüfauftrag der PKomm. 
 
Wesentlich zur Verschlechterung des Nettoergebnisses haben in der Budgetgruppe 4 die Auf-
wandsteigerung für die vom Land festgesetzte Sozialhilfe von 1,154.000 € auf 1,319.600 €. 
Ebenso haben die in der Budgetgruppe 5 vom Land vorgegebene Steigerung der Krankassen-
beiträge (NÖKAS) von 2,129.000 € auf 2,341.900 € zur Verschlechterung des Ergebnishaus-
halts beigetragen.   
 
Auch in der Budgetgruppe 8 (Dienstleistungen) verschlechtert sich das positive Nettoergebnis 
im VA 2024 gegenüber dem NVA 2023 von 1,154.000 € auf 1,319.600 €, insbesondere durch 
die Personalaufwandssteigerung im Wirtschaftshof um 10% (ca +45.000 € ) sowie bei den 
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen. Bei den WVA durch um 30.000 € teurer 
veranschlagten Wasserankauf sowie durch eine Erhöhung der Kreditzinsen um 25.800 €. Bei 
den ABA durch 60.300 teurer veranschlagte Zinsen.  
 
In der Budgetgruppe 9 (Finanzwirtschaft) verbessert sich das positive Nettoergebnis im VA 
2024 gegenüber dem NVA 2023 trotz der 10%igen Personalkostensteigerung um 113.000 € 
und trotz eines Minus bei den in Aussicht gestellten Bedarfszuweisungen von Bund und Land  
durch die auf 8,06 Mio. € bekanntgegebene Erhöhung der Ertragsanteile von 10,285.500 € auf 
10,885.000 €. 
 
Im Hinblick auf die finanzwirtschaftlich ernste Situation empfiehlt der Prüfungsausschuss im 
zu erstellenden Nachtragsvoranschlag im Wege der Verwaltungsabteilungen gegen-
steuernde Maßnahmen zu planen und umzusetzen.   
 
 
In diesem Zusammenhang wird auch an die Bestimmung des § 72 der nö. GO erinnert. Hier ist 
festgelegt, dass sich der Mittelfristplan an den Vorgaben des mittelfristigen Finanzplans zu 
orientieren hat. Der im NVA 2023 festgelegte MFP weist im Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 
einen Abgang von -149.600 € aus, der bis 2027 auf -311.300 € anwachsen soll. Der im VA 2024 
enthaltene Mittelfristplan weist jedoch im Ergebnishaushalt für 2024 einen Verlust von -
794.200 € und für 2027 und 2028 einen negativen Saldo von -387.900 € und -470.700 € aus.  
 
 
 
3: PKomm Geschäftsbericht 2022 
In dem Prüfungsausschuss nur zur Kenntnis gebrachten Geschäftsbericht 2022 wird im Lage-
bericht darauf hingewiesen, dass gemäß § 22 des URG bei einer Eigenkaptalquote von weniger 
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als 8% und einer Verschuldungsdauer von mehr als 15 Jahren ein Reorganisations-bedarf zu 
vermuten ist. Zwar ist 2022 die Eigenkapitalquote 2022 von 32% auf 33% gestiegen, jedoch 
hat sich die Verschuldungsdauer von 45,9 auf 54,7 Jahre erhöht. Der Prüfungsausschuss 
empfiehlt daher, diese Umstände in die beabsichtigte Prüfung der PKomm durch einen 
Wirtschaft- und Steuerprüfer einzubeziehen. 
 

Der Bürgermeister:      Der Ausschussvorsitzende  
     
…………………………     ………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)    Dr. Peter Grosskopf 
 
Schriftführer:  
 

.......................................  

 

Die Protokollprüfer: 
 
 

…………………………………..    ............................................  

  

 

.......................................................    ................................................  

 
 
Wortmeldungen: StR Scheibelreiter 
 
 
Zu Top 03 - Beschlussfassung: Voranschlag 2024 inklusive MFP und 
Dienstpostenplan  

Sachverhalt: (StR Naber MA MSc/Tschebul) 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2024 liegt vom 17.11.2023 bis 01.12.2023 zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf. Die Kundmachung über die Auflage des Voranschlages 
wurde am 16.11.2023 öffentlich kundgemacht. Der vorliegende VA 2024 wurde in der 
Sitzung des Finanzausschusses am 28.11.2023 vorberaten und ist in der Sitzung des 
Stadtrates am 04.12.2023 vor zu beraten und soll in der GR Sitzung am 12.12.2023 
beschlossen werden. 
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Der Voranschlag weist folgende Gesamtbeträge aus: 
 
Gesamthaushalt – Ausschnitt aus dem Buchhaltungsprogramm:  

 
 
 
Differenz H Gesamthaushalt: – 1.968.300,00; siehe Beilage VA 2024 
Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b).  
 
Investiver Haushalt aoH – Ausschnitt aus dem Buchhaltungsprogramm:  

 
 
 
Der Betrag €-1.423.300,00 besteht aus, für den RA 2023, 
geplanten/geschätzten/erwarteten Überschüssen und Abgängen aus Projekten, die erst 
2024 ausgegeben/eingenommen werden. Diese Ausgaben/Einnahmen sind im 
InvestNW budgetiert und werden als Minusbetrag im VA dargestellt; siehe Beilage 
InvestNW. Es handelt sich somit um keinen Abgang! 
 
  



Gemeinderatssitzung 2023-12-12 – öffentlicher Teil 
 

VA 2024: 

 
 

 €1.668.300,00 
Minus Rückführung an oH  €     -245.000,00 
Differenz     €1.423.300,00 
 
 
Operativer Haushalt oh – Ausschnitt aus dem Buchhaltungsprogramm:  
 

 
 
Erklärung: -545.000,00 Minusdifferenz  
Im Buchhaltungsprogramm werden ab VA 2024 (weitere Novelle VRV 2015) nur im 
Ergebnishaushalt die Zuführungen und Rückführungen budgetiert und mitgerechnet. Im 
Finanzierungshaushalt scheinen diese nicht auf. 
In der Berechnung des HHP werden Zuführungen und Rückführungen auch in der 
automatischen Berechnung ab VA 2024 ausgewiesen.  
In der Beilage – händische Darstellung HHP (VA 2024 Seite 257) wird der erwartete 
Überschuss RA 2023 in Höhe von €300.000,00 in der Zeile kumuliertes 
Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr) ergänzt.  
 
minus -545.000,00  Verfügbares HHP im automatisch berechneten HHP- VA 2024 Seite 
254 
plus     245.000,00  Rückführungen von investiven Vorhaben in den oH – VA 2024 Seite 
255 
plus     300.000,00  siehe händische Darstellung HHP – VA 2024 Seite 260 

0,00 Endstand kumuliertes HHP nach Berücksichtigung von   
Zuweisungen und Rückführungen investive Vorhaben 

 
Erklärung zum HHP - Auszug aus dem Vorbericht: 
VA 2024: gem. Schreiben der NÖ Landesregierung IVW3-ALLG-5180002/046-2023 vom 
24.10.2023 sind die Ertragsanteile in Höhe von €8.062.000,00 in den VA 2024 aufzunehmen. 
Dieser Stand entspricht ca. dem Wert des RA 2022. 
Laut Rücksprache mit IVW3 am 08.11.2023 waren die Personalkosten und Bezüge der 
politischen Mandatare um 10% zu erhöhen. Weiters sind die Umlagen für NÖKAS um 10%, für 
Jugendwohlfahrt um 15% und Sozialhilfe um 15%, auf Basis VA 2023, zu erhöhen. 
Im Ergebnis sinken somit die Einnahmen und die Ausgaben steigen gleichzeitig wie 
beschrieben. 
Positive Entwicklungen im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen zum 
Finanzausgleich, sowie den tatsächlichen Erhöhungen der Personalkosten und Bezügen der 
politischen Mandatare konnten noch nicht berücksichtigt werden, weil diese Informationen 
zum Zeitpunkt der Auflage des VA 2024 nicht in finalisierter Form vorliegen. Die Einarbeitung 
wird, nach Vorgabe der NÖLR, zeitnah zum RA 2023 im NTR-VA 2024 erfolgen müssen. 
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In der Anlage VA 2024 Haushaltspotential - händische Darstellung der Zuführungen und 
Rückführungen - unter kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2023 (Vorjahr) werden 
€300.000,00 als Annahme, Überschuss aus dem RA 2023, mitgerechnet. Wobei ein 
Zwischenabschluss vom 
05.11.2023 diese Höhe in Aussicht stellt. Außerdem wird eine Rückführung vom investiven 
Vorhaben 612010 in der Höhe von €245.000,00, nach Rücksprache mit Bauamtsleitung 
budgetiert. Diese wird durch die angekündigte BZ in der Höhe von €350.000,00 
überkompensiert. Die Zuführungen von Eigenleistungen der Jahre 2022 und 2023 übersteigen 
die geplante Rückführung deutlich. 
Das Endergebnis des Haushaltspotentials ist damit ausgeglichen, obwohl das automatisch 
berechnete Haushaltspotential – siehe Beilage VA 2024 - Haushaltspotential (aufbauend auf 
der Ergebnisrechnung) – ein verfügbares Haushaltspotential in der Höhe von €-545.000,00 
ergibt. 
Diese Vorgehensweise wurde am 08.11.2023 mit IVW3 akkordiert. 
 
 
 Bevölkerungszahl – Auszug aus dem Vorbericht: gem. Schreiben der NÖ 

Landesregierung IVW3-ALLG-5180002/046-2023 vom 24.10.2023 – 7.845 EW 
 Abgabenertragsanteile – Auszug aus dem Vorbericht: gem. Schreiben der NÖ 

Landesregierung IVW3-ALLG-5180002/046-2023 vom 24.10.2023 
€8.062.000,00 (entspricht knapp dem Stand des RA 2022) 

 Die Zinsen wurden, gemäß der Empfehlung eines Webinars Mitte Oktober zum 
VA 2024 der Kommunalakademie, nochmals um 0,5% angehoben  

 
 
Es wurde innerhalb der Auflagefrist keine Stellungnahme eingebracht 
 
 
Der Antrag wurde Im Finanzausschuss am 28.11.2023 mehrheitlich empfohlen. 
 
StR Naber MA MSc stellt den 
Antrag:  
Der aufliegende Voranschlag 2024 incl. mittelfristigen Finanzplan bis 2028, sowie der 

Dienstpostenplan 2024, die Deckungsfähigkeit der Personalkosten, sowie die 

gegenseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben mit sachlichem und 

verwaltungsmäßigem Zusammenhang und die Gemeindesteuern sollen wie 

vorstehend beschlossen werden. 

Wortmeldungen: GR Dr. Grosskopf, StR Kalchhauser, GR Ing. Ded, StR Gruber, 
GR Reinthaler, GR Ing. Pintar, GR Rothensteiner, Bgm. Schmidl-Haberleitner 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR 
Dagegen: StR Gruber, StR Kalchhauser, StR Scheibelreiter, StR Auer, GR Fahrner, 
GR DI Schoder, GR Dr. Großkopf, GR Renner, GR Krenn, GR Ing. Strombach,  
GR Ing. Ded, GR Holzer 
 
Mehrheitlich angenommen   
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Zu Top 04 – Gebühren 2024  
Sachverhalt: (StR Naber MA MSc/Hr. Dibl) 
Die Erwägungen über die zukünftige Pilotierung eines Kostenrechnungs-Moduls der 

Fa. Gemdat ergeben Handlungsbedarf im Hinblick auf Top 18 der 

Gemeinderatssitzung vom 29.03.2023 zur befristeten Aussetzung der 

Gebührenerhöhung gemäß Grundsatzbeschluss GR 19.05.2015 Top 2. 

Ergänzend sei erwähnt, dass der Voranschlag 2024 keine Erhöhung berücksichtig und 

laut aktueller Berechnung des Bauamtes gemittelt +3,25% zwischen 09/2022 und 

10/2023 ergeben. 

Kostenüberschreitungen sowohl beim Wassereinkauf als auch bei Rechnungen von 

Dienstleistern wie beispielsweise WISAK werden von der Gemeinde getragen. Zur 

Bewahrung der Rechtssicherheit wird eine Verlängerung der befristeten Aussetzung 

vorgeschlagen.  
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Mögliche Zeitpunkte für Erhöhungen Kanalbenützungsgebühren zum 1. jeder 
Quartalsvorschreibung: 1.1., 1.4., 1.7., 1.10. 
Möglicher Zeitpunkt für Erhöhung Wasserbezugsgebühren: mit der 
Wasserabrechnung 1.4. jeden Jahres. 
 
Es wurde im Finanzausschuss am 28.11.2023 eine einstimmige Empfehlung 
abgegeben. 
 
StR Naber MA MSc stellt den 
Antrag:  
Der Gemeinderat möge den Beschluss der Gebührenerhöhung gemäß 

Grundsatzbeschluss GR 19.05.2015 Top 2) bis zur Finalisierung einer Alternative in der 

Anwendung befristet bis zur Abrechnung des 01.07.2024 aussetzen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 
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Zu Top 24 – Gründung einer Genossenschaft Erneuerbare Energiegemeinschaft 
Pressbaum 
 
GR Heuböck stellt den  

Antrag:  

Der GR möge DI Matthias Zawichowski als Auskunftsperson zulassen. 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 

 
Sachverhalt: (Ing. Kurt Heuböck, Mag. Schindlecker) 

Nach Anschaffung und Finanzierung der PV-Anlage am neuen Feuerwehrhaus durch 

die PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH gründeten die Stadtgemeinde Pressbaum 

und die PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH den Verein „Erneuerbare 
Energiegemeinschaft Pressbaum“ (EEG). Die Konzentration des Vereins lag dabei 

auf einem Trafo. 

Nunmehr soll der bestehende Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum 

aufgelöst werden und eine Genossenschaft gegründet werden, um so die bestehenden 

Anlagen der Stadtgemeinde Pressbaum einzubinden und zu erweitern.  

Mit der Genossenschaft soll eine Institution geschaffen werden, die am Umspannwerk 

Pressbaum umfassenden Energieaustausch ermöglicht. Außerdem soll über die 

Genossenschaft auch die Möglichkeit hergestellt werden, z.B. mittels Bürgerbeteiligung 

umfassend in Ökostromanlagen investieren zu können. 
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Die Stadtgemeinde hat derzeit eine Produktionskapazität von ca. 77 kWp und ein 

Erweiterungspotential auf ca. 559 kWp.  
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Einem Stromverbrauch der Stadtgemeinde im Rathaus, Kindergarten 1 und 2, 

Feuerwehrhaus Pressbaum und Rekawinkel, Volksschule, Neuer Mittelschule, 

Strandbad, WSZ und Friedhof von ca. 434.000 kWh stünde eine erzielbare 

Produktionsmenge von rd. 559 kWp gegenüber. 

Für kleinere EEGs bietet sich meist ein Verein an (geringer Gründungsaufwand, flexibel 

bei Ein- und Austritten).  

Für größere EEGs, die z. B. auch eigene Erzeugungsanlagen errichten wollen, sollten 

eher andere Rechtsformen angedacht werden, wie beispielsweise eine 

Genossenschaft. Diese bringt eine größere Stabilität, eine höhere Sicherheit für die 

Kapitalaufbringung und die Möglichkeit einer eingeschränkten Haftung mit sich, siehe § 

2 GenG.  

Vorteil der Gründung der Genossenschaft ist u.a. auch, dass diese selbst in die 

erforderlichen PV-Anlagen investiert und über den Weiterverkauf von Strom an die 

eigenen Genossenschaftsmitglieder sich die Anschaffung amortisiert. 

Für die Genossenschaftsgründung EEG Pressbaum eGen in Gründung hat DI 

Zawichowski folgende Unterlagen erstellt: 
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Zwecks besserer Lesbarkeit wird die Planungsrechnung des DI Zawichowski vom 

28.07.2023 nochmals als Beilage in Originalgröße angefügt. 

Um den Sachverhalt für den Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum 

nachvollziehbarer darzustellen, empfiehlt sich, Herrn DI Matthias Zawichowski als 

Auskunftsperson hinzuziehen.  

Genossenschaftsgründung: 

2 Gründungsmitglieder: Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- Pressbaumer 

Kommunal GmbH 

Genossenschaftsanteile von je 3.000,- EUR sind geplant: 

Ein Anteil: die Stadtgemeinde Pressbaum,  

ein Anteil: die PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH  

ergibt eine Gesamtsumme der Genossenschaftsanteile von 6.000,- EUR. 

Vorläufig sind keine jährlichen Mitgliedsbeiträge geplant.  

Der Vorstand könnte bestehen aus:  
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Bürgermeister Josef Schmidl- Haberleitner,  

GF der PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH: Florian Kleinhagauer und  

dem Obmann des Vereins Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum: Ing. Kurt 

Heuböck. 

Eine positive Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Klimaschutz für die 

Gründung der Genossenschaft liegt vor (5.9.2023, Dringlichkeitsantrag). 

GR Heuböck stellt den  

Antrag: 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge beschließen:  

1. Der Verein Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum (bestehend aus 

Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- Pressbaumer Kommunal GmbH) soll 

aufgelöst werden. 

2. Eine Genossenschaft „Erneuerbare Energiegemeinschaft Pressbaum eGen“ 

soll gegründet werden, (bestehend aus Stadtgemeinde Pressbaum und PKomm- 

Pressbaumer Kommunal GmbH). 

Finanzierung des Genossenschaftsanteils in Höhe von 3.000.-€: 

Stadtgemeinde Pressbaum 

1. 2.100.- € HST: 1/522000-76000 

2. ca. die Hälfte von 1.800.-€ aus der Auflösung des Vereins Erneuerbare 

Energiegemeinschaft Pressbaum 

Finanzierung der Genossenschaftsgründung: 

€ 5.000.- schriftliche Zusage von Frau Felber, Raiffeisenbank Wienerwald, vom 

10.11.2023. 

Von: FELBER Andrea (32667) <andrea.felber@rbwienerwald.at>  
Gesendet: Freitag, 10. November 2023 13:56 
An: Heuböck Kurt <kurt.heuboeck@feuerwehr.gv.at> 
Cc: dagmar.zoubek@schlosserei-zoubek.at 
Betreff: Genossenschaftsgründung 
 
Sehr geehrter Herr Heuböck, 
  
für das Projekt „Energiegemeinschaft Pressbaum“ werden von der Raiffeisenbank Wienerwald € 5.000,- 
aus den Mitteln der Genossenschaftsdividende zur Verfügung gestellt. 
Der Betrag kann auch erst 2024 abgerufen werden. 
 

mailto:andrea.felber@rbwienerwald.at
mailto:kurt.heuboeck@feuerwehr.gv.at
mailto:dagmar.zoubek@schlosserei-zoubek.at
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Herzliche Grüße 
Andrea Felber 
 
Entscheidung:  
Dafür: Mehrheit d. GR 
Dagegen: StR Gruber, StR Scheibelreiter, GR Renner, GR Ing. Ded,  
GR Ing. Strombach, GR Krenn, GR Holzer 
Stimmenthaltungen: GR Dr. Großkopf, GR DI Schoder, GR Fahrner, StR 
Kalchhauser, Auer 
 
Wortmeldungen: GR Heuböck, GR DI Schoder, StR Kalchhauser, GR Dr. 
Grosskopf, StR Gruber, Bgm. Schmidl-Haberleitner 

mehrheitlich angenommen 
 

Zu Top 05 – Funktionsdienstpostenverordnung der Stadtgemeinde Pressbaum 
ab 1. Jänner 2024 
 
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Polzer/Stv. StaDir. DI Wiesböck):  
Die Funktionsdienstpostenverordnung der Stadtgemeinde wurde überarbeitet und den 
aktuellen Gegebenheiten angepasst.  
Es liegt eine positive Empfehlung des zuständigen Ausschusses aus seiner Sitzung vom 
5. Dezember 2023 vor.  
 
Vizebgm. Jutta Polzer stellt den 
Antrag: 
Der Gemeinderat möge die Funktionsdienstpostenverordnung der Stadtgemeinde 
Pressbaum ab 1. Jänner 2024 wie folgt beschließen: 
 

Funktionsdienstpostenverordnung der Stadtgemeinde Pressbaum 
ab 01.01.2024: 

Verordnung lt. Beschluss des Gemeinderates der Stadtgemeinde Pressbaum vom 

12.12.2023 über die Zuordnung der Funktionsdienstposten des Allgemeinen Schemas 

Gemäß § 2 Abs. 4 der NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976 und § 11 Abs. 1 des 

NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976 werden die Funktionsdienstposten 

wie folgt festgelegt und bewertet: 
 

1. Leiter/in Stadtamt - Stadtamtsdirektor/in  Funktionsgruppe IX/9 
mit einer Personalzulage von 30 % 
 

2. Leiter/in Bürgerservicestelle  Funktionsgruppe 8 
mit einer Personalzulage von 15 %  
  

3. Leiter/in Finanzwesen – KassenverwalterIn -  Funktionsgruppe VIII/8 
Buchhaltungsdirektor/in 
mit einer Personalzulage von 15 %  
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4. Leiter/in Wirtschaftshof - Wirtschaftshofdirektor/in Funktionsgruppe 7 
mit einer Personalzulage von 15 % 
 

5. Leiter/in Bauamt - Bauamtsdirektor Funktionsgruppe VII/7 
mit einer Personalzulage von 15 %  
 

6. Leiter/in Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband & 
Stv. Leiter/in Bürgerservicestelle Funktionsgruppe 7 
Pressbaum mit einer Personalzulage von 15 % 
 

7. Stv. Leiter/in Stadtamt - Stv. Stadtamtsdirektor/in  Funktionsgruppe 8 
Mit einer Personalzulage von 20 % 
 

8. Stv. Leiter/in Finanzabteilung - Stv. Buchhaltungsdirektorin Funktionsgruppe 7  
mit einer Personalzulage von 10 % 
 

9. Stv. LeiterIn Wirtschaftshof - Stv. Wirtschaftshofdirektor/in Funktionsgruppe 6 
mit einer Personalzulage von 10 %  
 

10. Stv. Leiter/in Bauamt - Stv. Bauamtsdirektor/in Funktionsgruppe 7 
mit einer Personalzulage von 10 %  
 

11. Stv. Kassenverwalter/in  Funktionsgruppe 7 
 

12. Abteilung Stadtamt – 3 Dienstposten 
 
Schul- und Kindergarten/verwaltung Funktionsgruppe VII 
Organisatorische Sachbearbeiter/in Funktionsgruppe 7 
Juristische Sachbearbeiter/in Funktionsgruppe 8 
 

13. Abteilung Wirtschaftshof Partieführer – 2 Dienstposten 
 
Partieführer Funktionsgruppe 6 
Partieführer Funktionsgruppe 6 
 

14. Abteilung Bauamt Gehobener Verwaltungsdienst – 3 Dienstposten 
 
SachbearbeiterIn Bauamt  Funktionsgruppe 6 
SachbearbeiterIn Bauamt Funktionsgruppe 6 
Wassermeister/in Funktionsgruppe 6 
 
 

15. Abteilung Standesamt- und Staatsbürgerschaftsverband Gehobener 
Verwaltungsdienst 
 
SachbearbeiterIn Standesamts- Funktionsgruppe 6 
und Staatsbürgerschaftsverband  
 

16. Abteilung Finanz Gehobener Verwaltungsdienst – 3 Dienstposten 
 
SachbearbeiterIn Finanzabteilung Funktionsgruppe 6 
 
SachbearbeiterIn Finanzabteilung Funktionsgruppe 6 
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SachbearbeiterIn Finanzabteilung Funktionsgruppe 6 
 

 
 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister: 

 

Josef Schmidl-Haberleitner 
 

Angeschlagen: 14.12.2023 
Abgenommen: 29.12.2023 

 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
 
Zu Top 06 – Ansuchen um Subvention: FF Rekawinkel  
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Polzer/Stv. StaDir. DI Wiesböck):  
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Diesbezüglich erfolgte in der GR-Sitzung am 24. Oktober 2023 eine positive 
Beschlussfassung.  
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Es liegt eine einstimmige positive Empfehlung des zuständigen Ausschusses vom 
05.12.2023 vor. 
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Vizebgm. Jutta Polzer stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge eine Subvention der Feuerwehr Rekawinkel in der Höhe von € 
5.772,81 für die zusätzlichen Renovierungsarbeiten am Depot beschließen. 
Bedeckung: 1/163002-754 (laut Stand 01.12.2023 sind durch den NTRVA 2023 
5.977,65 € vorhanden) 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 07 – Verträge mit der Post AG 
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Polzer/Stv. StaDir. DI Wiesböck):  
Die Postfiliale wird zeitnah schließen. Momentaner Stand ist, dass es einen 
Postpartner durch die PKomm spätestens ab Anfang März 2024 für maximal ein 
halbes Jahr im alten FF Haus geben wird. Dieser Postpartner wird mit Personal der 
PKomm besetzt. Diese Zeit wird die Stadtgemeinde Pressbaum nutzen um die 
ehemaligen Posträumlichkeiten für einen Umbau und Adaptierung der Räumlichkeiten 
für die Abteilung Bürgerservicestelle (Bürgerservice & Stadtbibliothek). Die Post AG 
wird sowohl das Mobiliar für die Postpartner der PKomm, als auch für die 
Stadtgemeinde zur Verfügung stellen. In den nächsten Wochen sollen konkrete 
Gespräche mit der Abteilungsleiterin Christina Müller und Sonja Lötsch (Bibliothek) 
bezüglich der Räumlichkeiten, Umsetzung sowie Personalplanung (Frau Burgeth tritt 
im Herbst 2024 die Pension an, ihre Stelle wird nachbesetzt werden) stattfinden. Eine 
Rückübersiedelung des Postpartners in die Rathausräumlichkeiten ist laut derzeitigem 
Stand mit Sommer/Herbst 2024 geplant. 
Von der Österreichischen Post AG wurden folgende Verträge bzw. Beilagen vorgelegt 
– siehe Beilage 2 im Anhang des Protokolls: 
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Stellungnahme von der Leiterin der Bürgerservicestelle wird erläutert: 
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Es liegt eine positive einstimmige Empfehlung des zuständigen Ausschusses vom 
05.12.2023 vor. 
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Vzbgm. Jutta Polzer stellt den  
Antrag: 
Der Gemeinderat möge beschließen, dass der Postpartner nach Adaptierung der 
Räumlichkeiten im EG des Rathauses von der Stadtgemeinde Pressbaum übernommen 
wird, vor Beginn der Arbeiten sollen Gespräche bezüglich Planung (Personal & 
Räumlichkeiten) mit der Bürgerservicestelle geführt werden. Als Übergangszeit soll der 
Postpartner ab Frühjahr 2024 von der PKomm (maximale Dauer 6 Monate) mit einem 
eigenen Vertrag mit der Post AG geführt werden. Die Verträge mit der Stadtgemeinde 
Pressbaum (aufgrund des umfangreichen Volumens im Anhang) werden dann mit 
adaptierten Beginn Datum im GR beschlossen werden. 
 
Bedeckung: keine gegeben, jedoch ein Budget für den Bibliotheksumbau, wobei 
diese für die Adaptierung der neuen Räumlichkeiten verwendet werden. 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Wortmeldungen: StR Kalchhauser, StR Scheibelreiter, Vizebgm. Polzer,  
GR Ing. Ded, GR Dr. Großkopf, GR DI Schoder, StR Gruber, StR Auer,  
Bgm. Schmidl-Haberleitner, StR Naber MA MSc 
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Zu Top 08 – Nutzungsvereinbarung mit FF Pressbaum 
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Polzer/Mag. Schindlecker/ Stv. StaDir. DI 
Wiesböck):  
Im Jänner 2023 wurde das neue FF Haus in der Hauptstraße 155b an die FF 
Pressbaum übergeben. Es war jedoch wichtig eine Nutzungsvereinbarung zwischen 
der Stadtgemeinde Pressbaum und der Freiwilligen Feuerwehr zu formulieren. Nach 
intensiver Arbeit und Inputs von beiden Vertragspartnern liegt diese nun in einer 
beschlussfähigen Fassung vor und beinhaltet Regelungen über den 
Nutzungsgegenstand, wie Gebäude und Außenfläche, Vertragsdauer, Gebrauchs- und 
sonstige Kosten sowie eine Regelung bezüglich Wartung, Instandhaltung, Erhaltung 
und Veränderungen an dem übergebenen FF Haus. 
 
Es liegt eine einstimmige positive Empfehlung des zuständigen Ausschusses vom 
05.12.2023 vor. 
 
Vzbgm. Jutta Polzer stellt den  
Antrag: 
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Der Gemeinderat möge die oben angeführte Nutzungsvereinbarung mit der Feuerwehr 
Pressbaum beschließen.  
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 09 – Bericht: Beschaffung HLF Pressbaum  
Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Polzer/Stv. StaDir. DI Wiesböck):  
Die FF Pressbaum braucht ein neues HLF 2, da das momentane schon über 25 Jahre 
alt ist. Nun gibt es eine Möglichkeit einer Bestellung über das 
Abschnittsfeuerwehrkommando. Die FF Pressbaum hat dabei Interesse bekundet und 
vorab eine Meldung durchgeführt. Ob eine Beschaffung möglich ist, wird sich in den 
kommenden Wochen zeigen. Ein neues HLF kostet mindestens 400.000€, jedoch wird 
der Gemeindeanteil (nach Abzug von Förderungen) um 140.000 € betragen. 
 
Von:                                Schmidl-Haberleitner Josef 
Gesendet:                       Montag, 23. Oktober 2023 13:28 
An:                                  Wiesböck Elisabeth 
Betreff:                           WG: RLF-Förderung 
Von: Uetz Michael <michael.uetz@feuerwehr.gv.at> 
Gesendet: Sonntag, 22. Oktober 2023 17:05 
An: Schmidl-Haberleitner Josef <Josef.Schmidl-Haberleitner@pressbaum.gv.at> 
Cc: 'Vizebgm. Jutta Polzer' <jutta.polzer@vp-pressbaum.at> 
Betreff: WG: RLF-Förderung 
Hallo 
Dient zur Information .Wäre eine super Option für Feuerwehr und Gemeinde. 
Lg Michael 

 
Von: AFKDO Purkersdorf (N177) <afk.Purkersdorf@feuerwehr.gv.at> 
Gesendet: Freitag, 20. Oktober 2023 10:09 
An: AFKDO Purkersdorf alle FKDT (N177) <N062_ALLE_FKDT@feuerwehr.gv.at>; AFKDO 
Purkersdorf alle 1. FKDTSTV (N177) <N062_ALLE_FKDTSTV@feuerwehr.gv.at>; AFKDO 
Purkersdorf alle LDV (N177) <N062_ALLE_LDV@feuerwehr.gv.at>; AFKDO Purkersdorf alle 
LDVSTV (N177) <N062_ALLE_LDVSTV@feuerwehr.gv.at> 
Betreff: WG: RLF-Förderung 
Werte Kommanden, 
  
nachstehend eine dringende Abfrage bezüglich Ankauf HLF2. Bitte um Eure Rückmeldung bis 7.11. an 
das AFKDO wenn ein Ankauf für 2024 oder 2025 geplant ist und dieses auch lt. FAV der Feuerwehr 
zusteht! 
  
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Michael Gindl, BR 
Abschnittsfeuerwehrkommandant 
Kommandant der FF Purkersdorf 
  
Freiwillige Feuerwehr Purkersdorf 
Tullnerbachstrasse 1 
3002 Purkersdorf 
Tel:  +43 2231  62 122 
Handy: +43 676  538 43 49 
  
michael.gindl2@feuerwehr.gv.at 
www.ff-purkersdorf.at 
www.afkdopurkersdorf.at 
 
 

mailto:michael.uetz@feuerwehr.gv.at
mailto:Josef.Schmidl-Haberleitner@pressbaum.gv.at
mailto:jutta.polzer@vp-pressbaum.at
mailto:afk.Purkersdorf@feuerwehr.gv.at
mailto:N062_ALLE_FKDT@feuerwehr.gv.at
mailto:N062_ALLE_FKDTSTV@feuerwehr.gv.at
mailto:N062_ALLE_LDV@feuerwehr.gv.at
mailto:N062_ALLE_LDVSTV@feuerwehr.gv.at
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Die HLF Bedarfsmeldung wurde von Kommandant UETZ Michael vor etwa 1,5 Monaten 
an Herrn Gindl durchgeführt (lt Telefonat 01.12.2023 mit Michael Uetz). 
Bis jetzt haben sich vom Bezirk, Purkersdorf und Pressbaum gemeldet. 
 
HLF Rekawinkel soll nach vielen Verschiebungen im Jänner ausgeliefert werden.  
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Zu Top 10 –  ÖBF Bestandsvertrag RW-Kanal Haitzawinkel 
 

Sachverhalt: (vorber. Ingrid Burtscher / Werner Dibl): 

Im Zuge der Errichtung des Oberflächenwasserkanals beim Projekt Haitzawinkel 
wurde ein Grundstück der ÖBF zur Ableitung der anfallenden Oberflächenwässer in 
Form einer Verrohrung bzw. eines Gerinnes in Anspruch genommen. 

Diese Form der Ableitung erfolgte bereits in der Vergangenheit so, nunmehr gilt es 
einen Bestandsvertrag mit den ÖBF abzuschließen. 

Der Ausschuss am 28.11.2023 empfiehlt EINSTIMMIG den Vertragsabschluss. 
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Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge den Bestandsvertrag Nr. 171_09554_00001, zur Nutzung des 
Grundstücks Nr. 46/1 zur Ableitung des Regenwasserkanals beschließen. 
 
 
1/851000-700000 ABA Miet- und Pachtaufwand 

Bedeckung/Verbuchung gegeben bzw. ist es ab 2024 entsprechend anzupassen 
(Nachzahlung/Neuvorschreibung). 

 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 11 –  Sondernutzungsvertrag Straßenbauabteilung 2 Tulln 
 Projekt Schwabendörfl – Anbindung an Wasserleitung auf L126 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.in Burtscher / Hr. Barg / Hr. Dibl): 

Für die geplanten Arbeiten an der öffentlichen Wasserleitung im Bereich der L126  
Dürrwienstraße im Schwabendörfl ist für die Anbindung WVA durch die Stadtgemeinde 
Pressbaum ein Sondernutzungsvertrag mit der NÖ Straßenbauabteilung 2 in Tulln 
abzuschließen.  

Die Anbindung an die Trinkwasserleitung der L126 zur Herstellung der 
Wasserversorgungsanlage erfolgt im Aufsichtsbezirk der NÖ Straßenbauabteilung 2  
in Tulln. Der Anschlusspunkt der Wasserleitung ist bei L126 km 1,475 geplant. 

Der entsprechende Vertrag liegt zur Unterzeichnung vor (siehe Beilage). 

EINSTIMMIGE Empfehlung für den Vertragsbeschluss im STR-Ausschuss 
21.11.2023. 

STBA2-SN-73/024-
2023  

V E R T R A G 

abgeschlossen zwischen 
 
1.) dem Land Niederösterreich (Gruppe Straße), 
im Folgenden kurz „Land“ genannt und 

2.) der Stadtgemeinde Pressbaum, 

in 3021 Pressbaum, Hauptstraße 58, im Folgenden kurz „Vertragspartner“ genannt. 
 
Das Land gestattet hiermit gemäß § 18 NÖ Straßengesetz, LGBl Nr. 8500, in der jeweils  
gültigen Fassung, dem Vertragspartner auf dessen Ansuchen vom 05.09.2023 sowie auf  
Grund der eingereichten und genehmigten, einen wesentlichen Bestandteil dieses Vertrages  
bildenden Projektsunterlagen die nachstehend bezeichnete(n) Landesstraße(n) zufolge die  
Errichtung einer Trinkwasserleitung im Zuge der Herstellung der WVA in der  
Stadtgemeinde Pressbaum, KG Pfalzau, im Aufsichtsbezirk der NÖ Straßenbauabteilung  
2 Tulln im Betreuungsbereich der Straßenmeisterei Neulengbach, für einen anderen als  
ihren bestimmungsgemäßen Zweck zu benützen. 

+) 

L-126, Querung im grabenlosen Verfahren bei km 1,475 
 
Die Beschreibung bzw. die Lage der einzelnen Anlage auf Straßengrund ist den  
beiliegenden Projektsunterlagen von Ingenieurbüro Denk GmbH, GZ 2023/10, zu 
entnehmen. 
+) Kurze Beschreibung der Herstellung auf Landesstraße, Straßenbezeichnung, Objekt-Nr. der  
Brücke, Straßenkilometer, Straßenparzelle-Nr., Katastralgemeinde und sonstige für die  
Sondernutzung von Landesstraßen wesentliche Angaben. 
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A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Beginn und Dauer des Vertrages 

Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Fertigung durch das Land 
und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

2. Einräumung der Sondernutzung 

Die Sondernutzung der Landesstraße wird unentgeltlich gestattet. 

3. Kostentragung und Kostenersatz 

Kontaminierungen bzw. Verunreinigungen sowohl des Straßenaufbaus als auch des 
Erdreichs jeglicher Art und sonstige bauliche Erschwernisse jeder Art können nicht 
ausgeschlossen werden und übernimmt das Land keine Gewähr und Haftung für einen 
bestimmten Zustand sowie Beschaffenheit des Straßenaufbaues und trägt nicht die damit 
verbundenen Kosten. 
 
Der Vertragspartner hat ohne Kostenersatz des Landes alle Kosten zu tragen, die infolge 
Herstellung, Wegschaffung bzw. etwaige Entsorgung des Aushubmaterials, Bestand, 
Änderung, Instandhaltung oder Beseitigung seiner Anlage entstehen oder dem Land durch 
Ansprüche Dritter erwachsen. 
 
Der Vertragspartner hat ferner die Kosten der Herstellung und Erhaltung jener Maßnahmen, 
die zur Sicherung der Landesstraße oder deren Bauwerke erforderlich sind, sowie diese 
Entsorgungs- bzw. Deponierungskosten, selbst zu tragen. 

4. Abänderungspflicht 

Das Land kann auf Kosten des Vertragspartners jederzeit eine entsprechende Abänderung, 
Ergänzung oder Verlegung der hergestellten Einrichtungen verlangen, falls dies wegen einer 
baulichen Umgestaltung der Landesstraße oder deren Nebenanlagen (z.B. Gehsteige, 
Radwege, etc.) oder aus Verkehrsrücksichten notwendig wird. Die Kosten einer erforderlich 
werdenden Anpassung der Anlagen des Vertragspartners außerhalb des Landesstraßen-
grundes sind ebenfalls von diesem zu tragen. Müssen bei Instandsetzungsarbeiten an 
Brücken Leitungen vorübergehend entfernt werden, so hat dies durch und auf Kosten des 
Vertragspartners zu erfolgen. Falls dem Verlangen des Landes nach einer von ihr zu 
bestimmenden angemessenen Frist nicht entsprochen wird, ist das Land berechtigt, die 
Abänderung auf Kosten und Gefahr des Vertragspartners ausführen zu lassen. 
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5. Eigentumsverhältnisse 

Allfällige bauliche Umgestaltungen an den Straßenanlagen, die infolge der Herstellung, des 
Bestandes, der Änderung oder Instandhaltung der gestatteten Anlage erforderlich werden,  
gehen entschädigungslos in das Eigentum des Landes über. 

6. Ausführungsfrist 

Die im Bereich des Straßenkörpers erforderlichen Arbeiten sind bis --- fertig zu stellen. Falls 
keine Fertigstellungsfrist festgesetzt ist, behält sich das Land das Recht vor, jederzeit eine 
solche in angemessenem Ausmaß nachträglich zu setzen. Wenn diese Frist nicht 
eingehalten wird, kann das Land diesen Vertrag einseitig, ohne Setzung einer Nachfrist, 
widerrufen. 

7. Änderung der Benützung 

Jede Änderung in der Art der Ausführung und der Benützung der gestatteten Anlage bedarf 
der ausdrücklichen Zustimmung des Landes. 

8. Haftung 

Der Vertragspartner übernimmt die Haftung für alle unmittelbar oder mittelbar durch die 
Herstellung, den Bestand, die Änderung, Instandhaltung oder Beseitigung der Anlage 
herbeigeführten Schäden oder Rechtsfolgen und hat auch das Land vor allfälligen 
Ansprüchen dritter Personen schad- und klaglos zu halten. Das Land lehnt jede Haftung auf 
Ersatz für eine Beschädigung oder Störung des Betriebes der Anlage ab, die durch den 
Straßenverkehr oder durch nicht grob fahrlässiges Verhalten der Organe des Landes bzw. 
der von ihr Beauftragten verursacht wird. Mit den Eigentümern anderer Anlagen, die im 
Bereich der geplanten Anlage auf der Landesstraße bestehen, ist vom Vertragspartner 
rechtzeitig das Einvernehmen herzustellen. 

9. Straßenerhaltungslast durch Dritte 

Sofern die Straßenerhaltungslast für vom gegenständlichen Sondernutzungsvertrag 
betroffene Straßen vom Land Niederösterreich über zivilrechtliche Verträge zur Gänze oder 
zum Teil an Dritte überbunden wurde oder wird (beispielsweise im Rahmen eines PPP- 
Projekts an einen privaten Partner, ÖBB, ASFINAG, etc. ), ist das Land Niederösterreich 
befugt, dem jeweiligen Dritten alle die gegenständliche Sondernutzung betreffenden Daten 
zu dem Zweck zu übermitteln, es dem Dritten zu ermöglichen, allfällige zivilrechtliche 
Ansprüche aus den zuvor genannten Beschädigungen etc. direkt an den 
Schadensverursacher zu richten; insbesondere ist das Land Niederösterreich befugt, dem 
Dritten zu diesem Zweck eine Kopie des gegenständlichen Vertrages zu übergeben. 
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10. Rechtsnachfolge 

Dieser Vertrag geht auf Seiten des Vertragspartners auf den Rechtsnachfolger über. Der 
Vertragspartner ist verpflichtet, einen allfälligen Rechtsnachfolger nachweislich über diesen 
Vertrag in Kenntnis zu setzen und die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten auf den 
Rechtsnachfolger zu überbinden. 

Der Vertragspartner hat das Land über jede Rechtsnachfolge unverzüglich schriftlich zu 
informieren. Der Rechtsnachfolger hat unverzüglich gegenüber dem Land zu bestätigen, 
dass er in diesen Vertrag anstelle des Vertragspartners eingetreten ist. 

Solange das Land keine Mitteilung über eine Rechtsnachfolge zugeht, kann sie ohne 
weiteres davon ausgehen, dass keine Rechtsnachfolge vorliegt. Das Land kann alle diesen 
Vertrag betreffenden Erklärungen und Mitteilungen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, 
auch einen Widerruf, auch mit Wirkung für einen allfälligen Rechtsnachfolger dem 
Vertragspartner zustellen. 

Rechtsnachfolge bei Straßenauflassung / Übergang an einen anderen Straßenerhalter: 

Für den Fall einer Auflassung der Straße oder von Teilen derselben als Landesstraße und 
deren Übergabe an einen anderen Straßenerhalter besteht keine Verpflichtung, die Rechte 
und Pflichten des Landes aus diesem Vertrag an den neuen Straßenerhalter zu überbinden. 
Der Vertragspartner hat sich vielmehr selbst um die Weiterbenützung der Straße zu 
bemühen. Von Seiten des Straßenerhalters wird der Vertragspartner über die 
Straßenauflassung / Übergang schriftlich informiert. 

11. Auflösung des Vertrages 

Das Land behält sich das Recht vor, bei Nichterfüllung des Vertrages sowie Verstoß gegen 
Bestimmungen dieses Vertrags und/oder gesetzlichen und behördlichen Vorschriften das 
Vertragsverhältnis einseitig für aufgelöst zu erklären, sofern der Vertragspartner trotz 
schriftlicher Mahnung und einer Fristsetzung von 4 Wochen säumig bleibt, ein 
vertragskonformes Verhalten wiederherzustellen bzw. den gesetzlichen und behördlichen 
Auflagen zu entsprechen. In einem solchen Fall ist der Vertragspartner verpflichtet, die 
gestattete Anlage über Auftrag des Landes binnen einer von ihr zu bestimmenden, 
angemessenen Frist auf seine Kosten zu entfernen und den Straßenkörper wieder in den 
früheren Zustand zu versetzen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, kann das Land auf 
Kosten und Gefahr des Vertragspartners den vorherigen Zustand wieder herstellen. 
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B. ALLGEMEINE TECHNISCHE BEDINGUNGEN 

1. Anlagezustand 

Die Anlage ist gemäß den Projektplänen und der allfälligen Beschreibung zu errichten. 
Sämtliche behördlichen Bewilligungen die für den Bau und Betrieb der Anlage notwendig 
sind, sind vom Vertragspartner selbständig und vor Ausführung der Bauarbeiten zu erwirken 
(z.B.: Baubewilligung, Verordnungen, etc.). Dem Land NÖ dürfen keine Kosten und Pflichten 
aufgrund allfälliger behördlicher Vorschreibungen erwachsen bzw. sind diesem vom 
Vertragspartner zu ersetzen. Sollten Änderungen gegenüber diesem Vertrag erforderlich 
sein, so ist die zuständige Straßenmeisterei unverzüglich zu verständigen und eine 
schriftliche Zustimmung vom Land NÖ vor Baubeginn bzw. bei Auftreten der Abweichung 
vom Vertrag während des Baus einzuholen. Sollten sich Änderungen gegenüber den 
eingereichten Projektsunterlagen ergeben, so sind nach Fertigstellung der gestatteten 
Anlage Ausführungspläne mindestens im Maßstab 1:200 digital als PDF unter Bezugnahme 
auf den Vertrag der zuständigen Straßenbauabteilung zu übergeben. 

2. Grabungsarbeiten auf Straßengrund 

Vor Inangriffnahme von Aufgrabungsarbeiten im Straßenkörper sind durch den 
Vertragspartner allenfalls vorhandene Einbauten zu erheben und ist die Zustimmung aller 
Einbautenbesitzer zu den beabsichtigten Grabungsarbeiten einzuholen. Bei Künetten, deren 
Tiefe größer ist als der horizontale Abstand zu nebenliegenden Objekten, ist an diesen vor 
Beginn der Arbeiten eine Beweissicherung vom Vertragspartner zu veranlassen und das 
Ergebnis derselben der zuständigen Straßenmeisterei zu übermitteln. Bei nicht 
ordnungsgemäßer und nicht zeitgerechter Durchführung der Wiederherstellungsmaßnahmen 
im Fahrbahnbereich ist das Land zu Vornahme der Wiederherstellungsarbeiten auf Kosten 
des Vertragspartners berechtigt, sofern dieser einer schriftlichen Aufforderung der Organe 
des Landes, die Arbeiten binnen 14 Tagen ordnungsgemäß abzuschließen, nicht 
nachgekommen ist. Bei Gefahr im Verzug steht dieses Recht dem Land ohne Fristsetzung 
zu. Die Arbeiten können vom Land an eine facheinschlägige Bauunternehmung vergeben 
werden. 

Die endgültige ordnungsgemäße Wiederherstellung des Fahrbahnbereiches ist der 
zuständigen Straßenmeisterei anzuzeigen. 

3. Sicherung von Einbauten 

Die Abdeckungen von Schächten und sonstigen Einbauten sowie deren Auflager sind 
normgerecht (ÖNORM B 5110 bzw. B 5124 bzw. EN124) und austauschbar auszubilden und 
müssen im Straßenbereich für eine Prüflast von 400 kN dimensioniert sein. 

4. Einhaltung der Straßenverkehrsordnung 
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Sämtliche bauliche Herstellungen im Bereich der Landesstraße sind bis zu ihrem 
vollständigen Abschluss entsprechend den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 
abzusichern. Wird durch Arbeiten auf oder neben der Straße der Straßenverkehr 
beeinträchtigt, so ist vor Beginn der Arbeiten hiefür eine Bewilligung der Behörde gemäß § 
90 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl Nr. 159/1960, in der jeweils gültigen Fassung, 
einzuholen. 

5. Meldungen von Arbeiten im Bereich der Landesstraße 

Der Beginn und das Ende von Arbeiten und deren Durchführung im Bereich der  
andesstraße sind mit der zuständigen Straßenmeisterei einvernehmlich festzulegen. Auf 
Verlangen der zuständigen Straßenmeisterei ist eine Begehung durchzuführen. 
Anlagegebrechen sind bei dieser Dienststelle unverzüglich zu melden. 

6. Bauausführende Firmen 

Der Vertragspartner verpflichtet sich, alle Bedingungen und Auflagen dieses 
Gestattungsvertrages den von ihm beauftragten bauausführenden Firmen nachweislich zur 
Kenntnis zu bringen. 

7. Wiederherstellung nach Reparaturen 

Bei späteren Wiederherstellungsarbeiten werden die technischen Bedingungen im Rahmen 
dieses Gestattungsvertrages seitens des Landes dem Stand der Technik angepasst. 

8. Instandhaltung 

Die gestatteten Anlagen sind vom Vertragspartner für die Dauer der Vertragszeit in gutem 
Zustand zu erhalten. 

C. BESONDERE TECHNISCHE BEDINGUNGEN UND BESONDERE 
VORSCHREIBUNGEN FÜR DIE BENUTZUNG VON STRASSEN SOWIE FÜR 
DEREN WIEDERHERSTELLUNG 

Die Bedingungen und Vorschreibungen sind in den Beilagen Nr. STBA2-SN-73/024-2023 
enthalten. 
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D. SCHLUSSBEDINGUNGEN 

1. Die mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren hat der 
Vertragspartner zu tragen und hält diesbezüglich das Land schad- und klaglos. 

2. Der Vertragspartner erklärt sich mit Unterfertigung dieses Vertrags bereit eine  
nachträgliche Neufestsetzung allfälliger Vertragserrichtungsgebühren durch die 
Finanzbehörden widerspruchslos anzuerkennen und den Differenzbetrag zur ursprünglichen 
Berechnung an das Land zur Abfuhr an das Finanzamt zu überweisen. 

3. Dieser Vertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, der Vertragspartner erhält eine Kopie 
mit den eingereichten Projektsunterlagen ausgefolgt. 

4. Dieser Vertrag bildet keinen Rechtstitel für eine Ersitzung an Landesstraßengrund. 

5. Der Vertragspartner verzichtet auf eine Einverleibung im Grundbuch. 

6. Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht getroffen. 
Vertragsänderungen sind der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten. 
 
Der unterfertigte Vertragspartner anerkennt hiermit den Inhalt des vorliegenden Vertrages 
und verpflichtet sich zur genauesten Erfüllung der darin enthaltenen Bedingungen. 

………………….…, am ……..………….  Tulln, am .…………….……... 
Für den Vertragspartner    Für das Land Niederösterreich 
       NÖ Landesregierung 
       Im Auftrag 

________________________ ____________________________(Dienstsiegel) 
(DI Harald Kaufmann) 
Bauabteilungsleiter 
 
 
 
Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
Der GR möge dem Sondernutzungsvertrag mit der NÖ Straßenverwaltung für den 
Anschluss und Verlegung der öffentlichen Wasserleitung zustimmen. 
 
Bedeckung entfällt, nicht erforderlich. Die Verwaltungsabgaben zur 
Vertragserstellung werden dem Projekt zugeordnet. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Wortmeldungen: StR Gruber 
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Zu Top 12  –  Auftragsvergabe Wartung Straßenbeleuchtung 2024-2028 
 Ingenieurleistungen / Bauaufsicht u. technische Begleitung 
 
Sachverhalt: (vorbereitet von Vizebgm.in Burtscher/Werner Dibl): 

Ergänzend zur Vergabe eines Kontrahenten-Vertrags für sämtliche Elektro- und 
Bauleistungen für die Dauer von 5 Jahren für diverse Erweiterungen und 
Kleinbaustellen sowie für die Wartung und die Betriebsführung der gesamten Anlage 
der öffentlichen Straßenbeleuchtung in Pressbaum. Wie in den Vorjahren 2019-2023 
(StR 3.12.2018 Top 9) wurde auch jetzt für die Jahre 2024-2028 die technische 
Begleitung neuerlich ausgeschrieben. 

Folgende Angebote sind eingegangen: 

- 10.10.2023 LUX GmbH     42.744,24 Euro 

- 02.11.2023 AKUN Lichttechnik GmbH   49.140,00 Euro 

- 03.11.2023 MHZ Projektierung und Beratung  50.400,00 Euro 

 

Firma LUX GmbH hat das günstigste Angebot gestellt und die Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren war sehr zufriedenstellend. 
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Eine EINSTIMMIGE Ausschussempfehlung vom 28.11.2024 liegt vor. 

Vizebgm.in Burtscher stellt folgenden   
 
Antrag:  
 

Der GR möge die Auftragserteilung zur Durchführung der Ingenieurleistungen 
(Bauaufsicht und technische Begleitung) für Wartungsarbeiten und für die 
Betriebsführung zur öffentlichen Straßenbeleuchtung für die Jahre 2024-2028 gemäß 
Angebot vom 10.10.2023 an die Firma L.U.X. GmbH in der Höhe von € 42.744,24 
inkl.Ust. beschließen. 
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1/816000-611000 Instandhaltung öffentliche Beleuchtung 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Wortmeldungen: StR Gruber, GR DI Schoder, Bgm. Schmidl-Haberleitner 
 
 
Zu Top 13 –  Auftragsvergabe eww Instandhaltung Straßenbeleuchtung 
 N.43_ÖB Kabelfehler Rek. Hauptstraße 
 
Sachverhalt: (vorber. Vizebgm.Burtscher / Werner Dibl): 

Die Sanierungsfelder der Kabelfehler für die öffentliche Straßenbeleuchtung zwischen 
ÖBB Tunnel und Rek. Bahnhof ist dringend nötig. Die Zusammenstellung der Kosten 
ergibt sich aus Baustellengemeinkosten, Elektroarbeiten und umfangreiche 
Grabarbeiten sowie der Widerherstellung. Die Fa. Eww welche in Pressbaum für die 
Wartung und Betriebsführung der Straßenbeleuchtung beauftragt ist stellte am 
14.11.2023 ein Anbot in Höhe von 135.805,74 Euro. 
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Ausschussempfehlung vom 21.11.2023 MEHRHEITLICH 
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Vizebgm.in Burtscher stellt den  
Antrag:  
der GR möge für die Sanierung der öffentlichen Straßenbeleuchtung zwischen ÖBB 
Tunnel und Rek. Bahnhof, die Fa. Eww Anlagentechnik GmbH, 4600 Wels, welche 
auch mit der Wartung und Betriebsführung der öffentlichen Beleuchtung der 
Stadtgemeinde Pressbaum betraut ist, mit der Sanierung der Straßenbeleuchtung 
beauftragen. Ein Anbot der eww Anlagentechnik GmbH vom 14.11.2023 in der Höhe 
von 135.805,75 Euro brutto liegt vor.  
Die Auftragsvergabe beinhaltet, dass die Durchführung und die Rechnungslegung ab 
01.01.2024 zu erfolgen hat. Auf Grund der nicht absehbaren vertraglichen Lohn- und 
Preiserhöhung und dem möglichen Durchführungstermin (Winter!) soll ein 
Maximalsumme von 145.000 Euro brutto beschlossen werden. 
Die Bedeckung ist gegeben: 
Verbuchung unter der HH-Stelle:  
 
5/612010-060500 Straße, Straßenbeleuchtung 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
Wortmeldungen: GR Ing. Ded 
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Zu Top 14 - Bericht: Projekt Straßensanierung Schwabendörfl  
In der Straßenausschusssitzung vom 21.11.2023 wurden die Ausschussmitglieder davon in Kenntnis 
gesetzt, dass laut Ansicht von Herrn Bauamtsdirektor Werner DIBL eine Aufstockung der Kosten für die 
Straßensanierung im Schwabendörfl erforderlich sein, da die Kostenschätzung von Herrn DI DENK im 
Bereich der WVA zu gering ausgefallen sei. Es ergeben sich daher höhere Kosten von ca. 65.000 – 
90.000.- Euro netto. Für diese zusätzlichen Kosten ist lt. Hr. Dibl, (laut Budgetbesprechung vom 
09.11.2023) eine Bedeckung vorhanden. 
 
Um die Angaben von Herrn Bauamtsdirektor Dibl näher zu verifizieren wurde vom Ausschuss 
empfohlen, Herrn DI Denk mit der näheren Erläuterung der einzelnen Kostenpositionen zu beauftragen.  
 
Von DI Denk wurde der Stadtgemeinde eine Kostenaufschlüsselung mit einer Gesamtsumme 
von € 591.920,41.- zugesandt. Betreffen der Kosten der EWW konnte DI Denk keine Angaben 
machen. 
 
Am 28.11.2023 fand eine Besprechung mit der Firma EWW statt, diese teilte mit, dass sich derzeit im 
Bereich der Baustelle 9 alte Lampen (Led-Beleuchtung) befinden. Insgesamt müssen um den 
gesetzlichen Abstand einzuhalten aber 21 Leuchten montiert werden. Es ist daher geplant, ab der 
Straßengabelung im Bereich der Baustelle situative Beleuchtungskörper zu verwenden. Hier kann eine 
einfache Steuerung über Smartphone oder Tablet erfolgen. Das würde zu Energie und 
Kosteneinsparungen sowie zur Reduzierung von Licht - Emissionen führen. Die Kosten würden sich pro 
Beleuchtungskörper um ca. 30-40 Euro erhöhen. Die Kosten für die Kabelverlegung und Grabarbeiten 
werden von der Firma WDS verrechnet, (siehe Kostenaufschlüsselung DI Denk) 
 
Die Kosten belaufen sich laut Firma EWW insgesamt auf ca. € 60.000.-  
 
Da sich die Angaben von Herrn DIBL betreffend einer Kostenerhöhung derzeit nicht verifizieren ließen 
und Herr DIBL sich derzeit im Krankenstand befindet, soll der Sachverhalt in einer der nächsten 
Ausschusssitzungen näher abgeklärt werden. Sollten sich tatsächlich beim Projekt Kostenerhöhungen 
ergeben, so wird der Gemeinderat darüber umgehend informiert. 
 

Kostenaufschlüsselung DI Denk 
 

WVA Pressbaum BA 16 (wds Bau):  € 207.513,51 (netto) 
 
Straßenbau (Leyrer+Graf):   € 168.524,05    
     
davon 50% mit Ust.    € 101.114,43 (brutto)   
davon 50% ohne Ust. (WVA – Asphaltierung) €   80.262,03 (netto) 
 
Beleuchtung (wds Bau):   €   59.230,44(brutto)                                   
 
A1 – Verkabelung (wds Bau):   €  58.800,- (brutto) - Einzelverlegung  
 
Zwischensumme                                      € 506.920,41 
 
+ 12% Ingenieurleistungen, Prüfmaßnahmen €   75.000,-   (brutto)   
 
Gesamtsumme                                               € 591.920,41   
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Beilage: Auszug aus dem Protokoll Strassen – Ausschuss vom  21.11.2023 
Auszug aus dem Protokoll STRASSEN-Ausschuss vom 21.11.2023  
(Dibl krankheitsbedingt nicht dabei) 

Dringlichkeitsantrag 2: 
Projekt Schwabendörfl – Anteil Wasserversorgungsanlage 
 
Am 27.09.2023 wurde in der GRS für das Projekt Schwabendörfl auch die  
Auftragsvergabe für die Wasserversorgungsanlage an die Firma WDS Bau GmbH in 
der Höhe von 207.513,51 Euro netto einstimmig beschlossen. 
 
Projekt Schwabendörfl – Anteil WVA 

- Die am 06.07.2023 ermittelte Kostenschätzung von DI Denk über die 
anteiligen Kosten zur WVA ist leider zu gering ausgefallen, da auf ein 
hochwertigeres Füllmaterial zurückgegriffen wird und zu wenig 
Schiebergruppen kalkuliert wurden 

- Ausschreibung, Angebotseröffnung und letztendlich die Auftragsvergaben 
ergeben höhere Kosten von ca. 65.000-90.000 Euro netto 

- Die anteiligen Kosten sollen nunmehr von 210.000 Euro um 90.000 Euro 
auf 300.000 Euro erhöht werden (lt. Budgetbesprechung 09.11.2023) 

- Die Bedeckung ist jedenfalls gegeben, folglich erhöht sich die 
Projektsumme von 700.000 Euro auf 790.000 Euro 

- Die anteiligen Kosten für Straße (310.000 Euro) und Straßenbeleuchtung 
(180.000 Euro) bleiben unverändert. 

 
Bedeckung: lt. Hr. Dibl, ist laut Budgetbesprechung vom 09.11.2023 eine Bedeckung 
vorhanden. 
 
Antrag: 
Der Ausschuss möge dem GR empfehlen, für den Auftrag für die Wasserversorgung 
im Rahmen des Projektes Schwabendörfl, die Auftragssumme für die Fa. WDS Bau 
GmbH das Budget um 90.000 Euro zu erhöhen. 
 
Empfehlung: 
Aufgrund der nachträglichen Kostenerhöhung wird um eine Stellungnahme von DI 
Denk gebeten, in der die einzelnen Kostenpositionen genau erläutert werden. Des 
Weiteren sind die Gesamtkosten des Projekts (nach Erhöhung) mit den eingeholten 
Angeboten rückwirkend mit den Neupreisen zu vergleichen. 
 

Ergänzungen und Anmerkungen zum STR-Ausschuss 

• Die Annahme der Kosten von € 210.000 für die anteilige WVA zum Projekt 
Schwabendörfl erfolgte diesmal zu gering. Es ist leider nicht immer die 
Preisentwicklung und letztendlich ein Ausschreibungsergebnis voraus zu 
sehen. 

• Die anteiligen WVA-Kosten von € 210.000 beinhalten sowohl die 
Ingenieurleistungen (DI Denk) und die Bauleistungen (WDS GmbH). Das 
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Angebot von WDS lautet ca. € 208.000 und die angenommen bzw.- ebenfalls 
beauftragten Ingenierleistungen (GR 28.6.2023) € 17.000. 

• Der aktuelle Kostenansatz gerundet liegt nunmehr bei € 210.000 für die 
Bauausführung und bei € 65.000 bei den Ingenieurleistungen, folglich in 
Summe bei € 275.000, mit zusätzlicher „Reserve“ der Baudirektion bei € 
300.000 für den Anteil WVA beim Projekt Schwabendörfl.  

• Die Festlegung für die Bedeckung bzw. die Zuführung erfolgte am 9.11.2023 im 
Rahmen einer Budgetbesprechung im Beisein des Bürgermeisters, des 
Finanzstadtrates sowie der Abteilungsleiter der Finanz und dem Bauamt. 

• Letztendlich geht es um keine Auftragserweiterung an die Firma WDS, sondern 
um die Erhöhung der anteiligen WVA-Kosten einerseits und auch um die 
Erhöhung der gesamten Projektkosten. 

• Die Abstimmung über eine konkrete bzw. korrekte Ausschussempfehlung 
(21.11.2023) liegt nicht vor – siehe Auszug – aber die Thematik wurde 
eingehend erörtert und ist dem Grunde nach richtig und ausreichend dargelegt. 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidl – Haberleitner, 
Servus Josef, 
 
anbei wie telefonisch besprochen die Zusammenstellung der mir bekannten 
Gesamtkosten: 
 
WVA Pressbaum BA 16 (wds Bau):                € 207.513,51 (netto) 
 
Straßenbau (Leyrer+Graf): € 168.524,05        
davon 50% mit Ust.                                        € 101.114,43 (brutto)   
davon 50% ohne Ust. (WVA – Asphaltierung)  €  80.262,03 (netto) 
 
Beleuchtung (wds Bau):                                €  59.230,44 
(brutto)                                   
 
A1 – Verkabelung (wds Bau):                         €  58.800,- (brutto) - Einzelverlegung  
Zwischensumme                                             € 506.920,41 
+ 12% Ingenieurleistungen, Prüfmaßnahmen   €   75.000,-   (brutto)   
Gesamtsumme                                              € 591.920,41   
 
Über die restlichen Kosten EWW, usw. habe ich keine Informationen. 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und verbleibe, 
 
BG, 
Florian 
 
Mit freundlichen Grüßen 
DI Florian Denk 
 
Ingenieurbüro Denk GmbH 
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2351 Wr.Neudorf, Triesterstraße 10/1/Nr.133 
2700 Wr.Neustadt, Dreipappelstraße 26 
Mobil.: +43 664 316 62 67 
Tel.: +43 2236 32 02 76 
Fax.:+43 2236 32 02 76 - 15 
e-mail.: denk@florian-denk.at 
homepage: https://www.florian-denk.at  
 
Dieses E-Mail enthält vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Sollten Sie nicht der richtige 
Adressat sein bzw. dieses E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte die Absender und löschen Sie 
dieses E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail und der darin enthaltenen 
Informationen sind nicht gestattet. 
 
 
 
Folgender Antrag kommt nicht zur Abstimmung, da dieser Sachverhalt als Bericht 
vorgetragen wurde. 

Deshalb ergeht folgender Antrag von Vizebürgermeisterin Burtscher 

Antrag: 
Der GR möge der Erhöhung der anteiligen WVA-Kosten für das Projekt Schwabendörfl 

in der Höhe von € 90.000 exkl.Ust (Summe 300.000 statt 210.000) und folglich der 

Erhöhung der Gesamtprojektsumme auf € 790.000 (statt 700.000) zustimmen. 

 
Bedeckung/Verbuchung gegeben 
5/850192-062000 Proj. STR Bau Schwabendörfl_Anteil Wasser 
 
 
Wortmeldungen: GR Ing. Ded, GR Rothensteiner, GR Ing. Pintar,  
Vizebgm. Burtscher, StR Kalchhauser, StR Auer, Bgm. Schmidl-Haberleitner 
 
 
 
  

mailto:office@florian-denk.at
https://www.florian-denk.at/
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Zu Top 15 – Stauden- und Rosenbeet 
Wurde von der heutigen Sitzung abgesetzt  
 
Zu Top 16 –  Raumplanungsbüro Siegl wird 
 Technisches Büro für Raumplanung und Raumordnung 
Sachverhalt: (vorbereitet von StR DI Brandstetter/Werner Dibl): 

DI Karl Siegl teilte der Stadtgemeinde Pressbaum mit, dass er mit 1.1.2024 die 
Büroleitung übergeben wird. Dies erfolgt an seine langjährige Mitarbeiterin Frau DI 
Susanne Haselberger. Neben der anstehenden Namensänderung wird zwecks eines 
„nahtlosen“ Überganges die Stadtgemeinde Pressbaum mittels 
Einverständniserklärung gebeten einem Übertrag der laufenden Aufträge und 
Abarbeitung der laufenden Verfahren unter der neuen Leitung fortzusetzen. 

DI Siegl war und ist ein verlässlicher Partner seit Jahrzehnten zum Thema 
Raumplanung und Raumordnung, DI Haselberger – auch DI Eger – ist als Mitarbeiterin 
und Ansprechpartnerin ebenfalls seit vielen Jahren bekannt und es ist davon 
auszugehen, dass die äußerst zufriedenstellende Zusammenarbeit fortgesetzt wird. 

Ausschussempfehlung vom 28.11.2023 dafür – EINSTIMMIG, jedoch auf 2 Jahre 
befristet (bis 31.12.2025) 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  

Antrag: 
Der GR möge der Einverständniserklärung zur Fortsetzung der Zusammenarbeit durch 

das Technische Büro für Raumplanung und Raumordnung unter der Geschäftsleitung 

von Frau DI Haselberger vorerst befristet bis zum 31.12.2025 zustimmen. 
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Bedeckung/Verbuchung gegeben 
1/031000-728000 Entgeltleistungen Raumordnung 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 17 – Übernahme Wegparzelle EZ 291 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR DI Fritz Brandstetter und Mag. Stefan Wallner) 

Im Zuge der Abwicklung der Verlassenschaft von Herrn Johann Suchan erging 
Notariat Dr. Edwin Frieser die Anfrage an die Stadtgemeinde Pressbaum, ob diese 
Interesse an der kostenlosen Übernahme jener Wegparzelle Nr. 264/100, EZ. 291, 
KG 01905 hat, welche der Parzelle 264/37, EZ. 34, KG 01905 (Bihaberg 6a) 
vorgelagert ist. 

Tatsächlich ist das als öffentliche Verkehrsfläche gewidmete Grundstückes Nr. 
264/100 ein Teil einer für einen Gehweg vorgesehenen Fläche, welche sich bis auf 
das gegenständliche Grundstück bereits im öffentlichen Gut der Stadtgemeinde 
Pressbaum befindet. Die Zuführung der Parzelle zum öffentlichen Gut der 
Stadtgemeinde Pressbaum erscheint angesichts der vorhandenen Widmung 
(öffentliche Verkehrsfläche) sinnvoll und schafft die rechtliche Grundvoraussetzung, 
um den vorgesehenen Verbindungsweg vom Bihaberg in die Brentenmaisstraße in 
Zukunft als Fußweg weiter gestalten und pflegen zu können, da der gesamte Weg 
ansonsten entgegen seinem Verwendungszweck durch ein Privatgrundstück 
unterbrochen wäre. 

Für die Errichtung einer grundbuchsfähigen Urkunde, werden lt. Notariat Dr. Erwin 
Frieser 60€ Verfahrenskosten fällig. Laut Herrn Dr. Frieser ist davon auszugehen, 
dass für die Durchführung im Grundbuch ein Betrag von zusätzlich maximal 200€ 
fällig wird. In Summe belaufen sich somit die gesamten Kosten inkl. Durchführung im 
Grundbuch für die Stadtgemeinde Pressbaum auf nicht mehr als 300€.  
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Schreiben des Notariats Dr. Erwin Frieser an die Stadtgemeinde Pressbaum 
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Grundbuchsauszug Wegparzelle 
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Ausschussempfehlung vom 21.11.2023 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
Antrag:  
Der Gemeinderat möge alle notwendigen Anträge zur Übernahme des Grundstückes Nr. 
264/100, EZ. 291, KG 01905 in das öffentliche Gut der Stadtgemeinde Pressbaum 
beschließen. Abgesehen von Verfahrenskosten von maximal 300€ fallen für die 
Stadtgemeinde Pressbaum keine weiteren Kosten an. 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
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Zu Top 18 – Vertrag Canondrucker 
 
Sachverhalt:(vorbereitet von StR Thomas Tweraser und Mag. Stefan Wallner): 
Während der Austausch des größten Teils der geleasten Druckerflotte der Stadtgemeinde 
Pressbaum mit GR Beschluss vom 13.05.2020, Top 14 beschlossen wurde und diese 
Geräte erst im Jahr 2025 auszutauschen sind, wurden vier Geräte aufgrund ihrer 
intensiven Nutzung bereits im Jahr 2018 (GR Beschluss vom 28.11.2018, Top 3) 
getauscht. Da die bestehenden Wartungs- und Mietverträge nun mit Jahresende 
auslaufen (Laufzeit 60 Monate = 5 Jahre), sind die vier Geräte im Rahmen eines neuen 
Miet- und Wartungsvertrages zu ersetzen. Die Vertragspartner (Canon Austria GmbH und 
BNP Leasing Solutions GmbH) sollen aufgrund der bestehenden und gut funktionierenden 
Infrastruktur und Zusammenarbeit gleichbleiben. 
Bei den auszutauschenden vier Geräten handelt es sich um Multifunktionsdrucker: 
1x Standort Meldeamt (imageRUNNER ADVANCE DX C3735i) 
2x Standort Volksschule (imageRUNNER ADVANCE C5550i und imageRUNNER 
ADVANCE C3520i) 
1x Standort neue Mitteschule (imageRUNNER ADVANCE C5550i) 
 
Sie werden durch folgende Nachfolgemodelle ersetzt: 
1x Standort Meldeamt (imageRUNNER ADVANCE C5840I) 
2x Standort Volksschule (imageRUNNER ADVANCE C5850I und imageRUNNER 
ADVANCE C5840I) 
1x Standort neue Mitteschule (imageRUNNER ADVANCE C5850I) 
 
Beilagen:  
1x Angebot 
1x Vertragsunterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingeholtes Angebot vom 31.10.2023 an die Stadtgemeinde Pressbaum: 
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Kostenaufstellung: 
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Vertragsvereinbarung und Mietantrag: 
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Allgemeine Vertragsbedienungen lt. Link im Mietantrag der BNP Paribas Leasing Solutions GmbH: 
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Monatliche Gesamtkosten in € netto brutto 
 pro 
Gerät/brutto 

Wartung  747,64 897,17 224,29 
Miete (BNP Paribas) 831,90 998,28 249,57 
Connectivity 24,00 28,80 7,20 
Tonerlieferungen 3,20 3,84 0,96 
Servicepauschale (BNP Paribas) 2,45 2,94 0,74 
Gesamt 1609,19 1931,03 482,76 
Einmalige Gesamtkosten in €       
Gerätevergütung 837,96 1005,55 251,39 
Umwelt & 
Entsorgungspauschale 200,00 240,00 60,00 
Bearbeitungsgebühr (BNP 
Paribas) 95,00 114,00 28,50 
Gesamt 1132,96 1359,55 339,89 

 
 
Die monatlichen Gesamtkosten betragen €1931,03,--/brutto. 
Die einmaligen Gesamtkosten betragen €1359,55,--/brutto. 
 
Der zuständige Ausschuss für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, Digitalisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2023 

diesbezüglich eine einstimmig positive Empfehlung ausgesprochen. 

 
 
Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  
 
Antrag:  
 
Der Gemeinderat möge die Vertragsvereinbarung Nr. 1128720/00015564-1 vom 
22.11.2023 zwischen der Canon Austria GmbH und der Stadtgemeinde Pressbaum, sowie 
den Mietantrag Nr. 122026 der BNP Paribas Leasing Solutions GmbH zu den angeführten 
Konditionen beschließen. 
 
Bedeckung Drucker Meldeamt: 1/010100-705000 
Bedeckung Drucker Volksschule: 1/211000-705000  
Bedeckung Drucker Neue Mittelschule: 1/212000-700000 
 
Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
 
  



Gemeinderatssitzung 2023-12-12 – öffentlicher Teil  
 
 

124 
 
 
 

Zu Top 19 – Subventionen 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Thomas Tweraser, S. Berndt) 

Es liegen folgende Subventionsansuchen vor: 

• Vereinsmeierei 

• ASV 

• E-Mobil 

 

Punkt 1 – Vereinsmeierei 

Die Kulturinitiative Vereinsmeierei ersucht um eine Subvention in Höhe von € 2.000,-- für 

das Kulturprogramm 2023 und die Anschaffung neuer Mikrofone. 

Bedeckung: € 500,-- unter 1/312000-757000 
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Der zuständige Ausschuss für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, Digitalisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2023 

diesbezüglich eine einstimmig positive Empfehlung ausgesprochen. 

 

Bgm. Schmidl- Haberleitner stellt den 

Antrag: Der Gemeinderat möge eine Subvention für die Kulturinitiative Vereinsmeierei in 

Höhe von € 500,-- für das Kulturprogramm 2023 und die Anschaffung neuer Mikrofone 

beschließen. 

Bedeckung: € 500,-- unter 1/312000-757000 
 

Entscheidung:  

Dafür: Mehrheit d. GR  

Dagegen: GR Schwarz 

Stimmenthaltungen: StR Gruber, GR Renner, GR Ing. Strombach, GR Krenn,  

GR Ing.  Ded, StR Scheibelreiter 

mehrheitlich angenommen 
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Punkt 2 – ASV Pressbaum Badminton 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Thomas Tweraser, S. Berndt) 

Der ASV Pressbaum - Badminton ersucht um folgende Subventionen: 

€ 5.000,-- allgemeine Subvention 
€ 1.000,-- für Nachwuchsaktivitäten 
€ 2.000,-- für Kindertraining 
€ 1.500,-- für ÖBV ELITE Ranglistenturniere 
€ 9.500,-- gesamt 
 

Bedeckung: € 2.000,-- unter 1/269000-757000 
 € 3.000,-- durch Übertrag aus 1/015000-457000 
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Der zuständige Ausschuss für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, Digitalisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2023 

diesbezüglich eine einstimmig positive Empfehlung ausgesprochen. 

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag: Der Gemeinderat möge eine Subvention für den ASV Pressbaum - Badminton in 

Höhe von € 5.000,-- für 2023 beschließen. 

Bedeckung: € 2.000,-- unter 1/269000-757000 
 € 3.000,-- durch Übertrag aus 1/015000-457000 
 

 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 
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Punkt 3 – E-Mobil Pressbaum 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Thomas Tweraser, S. Berndt, E. Wiesböck) 

Der Verein e-mobil Pressbaum hat mit Schreiben vom 23.05.2023 um folgende 

Subvention angesucht: € 800,-- für die Garagenmiete sowie eine einmalige Unterstützung 

der Stadtgemeinde in Höhe von € 4.000,-- zur Abdeckung des zu erwartenden Verlusts für 

das Jahr 2023. 

Laut Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2017, Top 18 übernimmt die Stadtgemeinde bis 

auf Widerruf die Stromkosten für das Laden der Autobatterie an der gemeindeeigenen 

Ladesäule als Subvention. 

In der Sitzung des Ausschusses für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, 

Digitalisierung, Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend am 13.09.2023 wurde die 

Frage gestellt, wie viel die Stromkosten betragen, die die Stadtgemeinde für den Verein e-

mobil bezahlt. Auf Basis dieser Information sollte die Entscheidung über die Subvention 

getroffen werden. Trotz aller Bemühungen der Beteiligten, war ist bis zur letzten 

Ausschusssitzung am 16.10.2023 nicht möglich, die von der Stadtgemeinde Pressbaum 

für den Verein E-Mobil gezahlten Stromkosten korrekt darzustellen. Daher wurde die 

Entscheidung vertagt. 

Der Verein E-Mobil bezieht Strom über folgende Quellen: 

• Wallbox vor dem Rathaus, die mit einem Schlüssel abgesperrt ist, sodass 

ausschließlich der Verein E-Mobil dort tanken kann. 

• Wallbox in der Garage des Vereins E-Mobil im Rathaus 

• An der Ladestationen der Stadtgemeinde Pressbaum in der Uferzeile mittels zweier 

Tankkarten (Kartennummer 31555 und 15773, Kundennummer 12452302). 

Tankungen an anderen Ladestationen (Tullnerbach Gemeindeamt und FF 

Wolfsgraben) sind in der Aufstellung nicht berücksichtigt, da für diese Stromkosten 

die Gemeinde Tullnerbach bzw. Wolfsgraben aufkommen. 
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Anhand dieser Angaben konnte folgender Stromverbrauch ermittelt werden (Angaben in 

kWh): 

  Wallbox Rathaus 
Wallbox 
Garage Tankkarten gesamt/Jahr 

2021 6 933,50 ab 01.01.2022 0,20 6 933,70 
2022 7 313,10 3 569,32 92,80 10 975,22 

bis inkl. 08 2023 3 496,00 2 379,54 146,60 6 022,14 
 

Da es für die Wallbox in der Garage des Rathauses nur zwei Ablesungen gab (29.09.2023 

und 03.11.2023), während die Wallbox seit Anfang 2022 in Betrieb ist, handelt es sich bei 

der Aufteilung des Stromverbrauchs auf die beiden Jahre lediglich um eine grobe 

Schätzung. 

Der Stromverbrauch wurde mit durchschnittlichen Strompreisen inkl. MwSt. laut Statistik 

Austria bewertet. Daher ergibt sich folgende Subvention für den Verein E-Mobil in Form 

von Übernahme der Stromkosten für die Jahre 2021, 2022 und bis inkl. August 2023. Die 

angeführten Preise bezeichnen den Wert des getankten Stroms, nicht die tatsächlichen 

Kosten für die Stadtgemeinde Pressbaum. 

  Wallbox Rathaus 
Wallbox 
Garage Tankkarten gesamt/Jahr 

2021 € 1 584,30 ab 01.01.2022 € 0,05 € 1 584,35 
2022 € 2 714,62 € 1 324,93 € 34,45 € 4 074,00 

bis inkl. 08 2023 € 1 398,40 € 951,82 € 58,64 € 2 408,86 
 

Bedeckung: 

Subvention Garagenmiete € 800,-- 1/522000-757000 Bedeckung gegeben 
Subvention € 2.000,-- durch Übertrag aus 1/015000-728000 
 € 1.000,-- durch Übertrag aus 1/262000-757000 
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1. Subventionsansuchen vom 23.05.2023 
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Erweitertes Subventionsansuchen vom 02.10.2023 
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Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2017 

Der zuständige Ausschuss für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, Digitalisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2023 

diesbezüglich eine einstimmig positive Empfehlung ausgesprochen. 

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag:  
Der Gemeinderat möge folgende Subventionen für den Verein E-Mobil beschließen: 

• € 800,-- für die Miete der Garage im Rathaus 

• € 3.000,-- zur Abdeckung des zu erwartenden Verlusts für das Jahr 2023 

Subvention Garagenmiete € 800,-- 1/522000-757000 Bedeckung gegeben 
Subvention € 2.000,-- durch Übertrag aus 1/015000-728000 
 € 1.000,-- durch Übertrag aus 1/262000-757000 
 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 
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Zu Top 20 -  Mietvertrag Schaukasten Verschönerungsverein 

Sachverhalt: (vorbereitet von StR Thomas Tweraser,/Mag. Schindlecker) 

Der Schaukasten der NEOS – Schaukastenwand Höhe Hauptstraße 56 – wurde von der 

Stadtgemeinde durch den Gemeinderatsbeschluss vom 27.09.2023, TOP 36 per 

31.12.2023 gekündigt. 

Dieser Schaukasten soll dem Verschönerungsverein Pressbaum vermietet werden. 
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Der zuständige Ausschuss für Vereinswesen, Wirtschaft, Gastronomie, Digitalisierung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Subventionen, Jugend hat in seiner Sitzung vom 1. Dezember 2023 

diesbezüglich eine mehrheitlich positive Empfehlung ausgesprochen. 

 

Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den 

Antrag:  
Der Gemeinderat möge dem Mietvertrag mit dem Verschönerungsverein Pressbaum für den 

Schaukasten 3021 Pressbaum, Höhe Hauptstraße 56 zustimmen. 

 

Entscheidung:  

Dafür: einstimmig 
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zu Top 21 – Nachmittagsbetreuungskosten VS Pressbaum 
Sachverhalt (vorbereitet von StR S. Stejskal / M. Riedinger) 

Für die schulische Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Pressbaum liegt vom 

Betreiber, dem Hilfswerk NÖ die Gesamtrechnung für 2023/2024 vor. 

Es handelt sich dabei um eine Summe für die Stadtgemeinde Pressbaum in Höhe von € 

294.700,00 für 223 Kinder.  

Vergleich für 2022/2023 € 232.605,00 für 189 Kinder. 

Die Ausschussempfehlung dazu lautet, der Gesamtrechnung durch den Betreiber, Hilfswerk 

NÖ für die schulische Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Pressbaum für den 

Zeitraum 2023/2024 mit einem Betrag von € 294.700,00, zuzustimmen. 
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StR S. Stejskal stellt den 

Antrag: 
Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, die Gesamtrechnung in Höhe von € 

294.700,00 für das Schuljahr 2023/2024 an den Betreiber zu bezahlen. 

Eine Bedeckung ist unter der HHSt 1/211000-755000 gegeben. 

 
Entscheidung: 
Dafür: Mehrheit d. GR  
Stimmenthaltung: Vizebgm. Polzer, GR Schwarz 
Mehrheitlich angenommen 
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zu Top 22 – BERICHT: Preiserhöhung Fa. Ströbel 
Sachverhalt (vorbereitet von StR S. Stejskal / M. Riedinger) 

Die Firma Rudolf Ströbel, Tullnerbach welches das Essen für die Kindergärten 1, 2 und 4 

sowie das Volksschulessen liefert, hat dazu die Preise indexangepasst.  

Letzte Preiserhöhung dazu erfolgte 2019. 

                         Aktueller Preise pro Essen brutto:                             Preise vor Erhöhung: 

VS-Nachmittagsbetr.           € 5,40                                                       € 4,50 

VS-Ferienbetreuung            € 4,18                                                       € 3,28    

KIGA 1 + KIGA 2                 € 4,93                                                       € 4,03 

Kleinkindbetreuung              € 3,85                                                      € 2,95. 

Für die Stadtgemeinde Pressbaum ist dies ein Durchlaufposten, da die Stadtgemeinde den 

Eltern alle zwei Monate eine Vorschreibung dazu vorlegt. 

 

Bericht – kein Antrag 
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zu Top 23 – Indexanpassung Miete MSOW, VS und MS 
Sachverhalt (vorbereitet von StR S. Stejskal / M. Riedinger) 
Nachtrag zur Nutzungsvereinbarung MSOW : Gemeinde VS/MS 

Die Vereinbarung der Miete zwischen PKomm und Gemeinde wurde mit einer 

Indexanpassung beschlossen, die zusätzliche Nutzungsvereinbarung zwischen der 

Musikschule Oberes Wiental und der Gemeinde beinhaltete bisher keine Indexanpassung.  

Mit diesem Nachtrag zur Nutzungsvereinbarung wird diese Ungleichbehandlung klar 

geregelt und die Indexanpassung auch zwischen der MSOW und der Gemeinde 

durchgeführt und die Mietindexierung auch anteilsmäßig an die MSOW weitergegeben. 

Der Vorstand der MSOW hat bereits diesen Nachtrag begutachtet, positiv bewertet und 

beschlossen. 
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Die Ausschussempfehlung dazu lautet, der Indexanpassung wie im Sachverhalt im Detail 

dargestellt, zuzustimmen. 

StR Stejskal stellt den 

Antrag: 

Der Gemeinderat möge der im Sachverhalt im Detail dargestellten Indexanpassung 

zustimmen. 

Entscheidung: 
Dafür: einstimmig 
Wortmeldungen: StR Gruber, Bgm. Schmidl-Haberleitner 
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Zu Top 25 - Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 
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Wortmeldungen: Vizebgm. Polzer, StR Gruber, GR Fahrner, GR DI Schoder,  
Bgm. Schmidl-Haberleitner 
 
GR Renner verlässt die Sitzung 
 
Dafür: StR Gruber, GR Fahrner, GR Dr. Großkopf, GR DI Schoder, StR Auer,  
StR Kalchhauser, GR Ing. Ded, GR Krenn, GR Holzer, GR Ing. Strombach,  
StR Scheiblreiter 
 
Enthaltungen: Vizebgm. Burtscher, Bgm. Schmidl-Haberleitner, Vizebgm. Polzer, 
StR Stejskal, StR Naber Ma MSc, StR Renner, GR Herzog, GR Rothensteiner,  
GR Heuböck, GR Ing. Pintar, GR Mlinar, GR Leininger, GR Schwarz 
 
Mehrheitlich abgelehnt 
 
Abstimmung findet ohne GR Renner statt. 
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Zu Top 25a  

 
 
 

Dafür: Mehrheit d. GR  

Stimmenthaltung: GR Herzog 

Mehrheitlich angenommen 
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Zu Top 26 - Berichte 
 
GR Dr. Großkopf: Schnellbahntakt neuer VOR-Fahrplan halbstündlich, ganztätig 
 
GR Leininger: Flüchtlingsverein Spende 
 
 

 
 

Der Bürgermeister schließt die Sitzung um 22:23 Uhr 
 

V.g.g. 
 

 
Der Bürgermeister:         Die Schriftführerin: 
 
 
 
 
.......................................            ……………………………… 
Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)              Signe Berndt 
 

 
 

Die Protokollprüfer: 
  
 
 
 
…………………………………..   ............................................ 
GR Ing. Jochen Pintar (ÖVP)   GR Christine Leininger (GRÜNE)  
    
 
 
 
 
.......................................................  ................................................ 
StR Alfred Gruber (SPÖ)    StR Wolfgang Kalchhauser (WIR!) 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
GR Anna-Leena Krischel bakk.phil(FPÖ) 
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Beilage zu Top 3 – VA 2024 
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Beilage zu Top 04 – Gebühren 2024 
 

 
 

 
  



Gemeinderatssitzung 2023-12-12 – öffentlicher Teil  
 
 

173 
 
 
 

 
 
 

 
  



Gemeinderatssitzung 2023-12-12 – öffentlicher Teil  
 
 

174 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


	Sachverhalt: (StR Naber MA MSc/Tschebul)
	Von: FELBER Andrea (32667) <andrea.felber@rbwienerwald.at>  Gesendet: Freitag, 10. November 2023 13:56 An: Heuböck Kurt <kurt.heuboeck@feuerwehr.gv.at> Cc: dagmar.zoubek@schlosserei-zoubek.at Betreff: Genossenschaftsgründung
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